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Textliche Darstellung

Nahversorgung

Textliche Darstellung für die Sonderbauflächen "Windenergie":

 Den in der Planzeichnung dargestellten Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windenergie soll die

Rechtswirkung  des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB (sog. Ausschlusswirkung) zukommen. Damit stehen Vorhaben,

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, im Außenbereich außerhalb der

dargestellten Sonderbauflächen gemäß § 35 Ab. 3 Satz 3 BauGB  in der Regel öffentliche Belange entgegen.

 Innerhalb der dargestellten Sonderbauflächen (S) mit der Zweckbestimmung "Windenergie" ist die Errichtung

von Windenergieanlagen zulässig. Eine sonstige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (auch baulich) sowie

die energetische Nutzung von Biomasse gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ist weiterhin möglich, soweit die

Belange der energetischen Nutzung der Windenergie davon nicht wesentlich berührt werden.
STADT SULINGEN

- Landkreis Diepholz -

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

in der Fassung der

Naturdenkmal

Stellplatzanlage

1. Änderung / Ergänzung
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Digitale Fassung der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes in der

Fassung  des Feststellungsbeschluss vom 27.02.2020 (Rechtsgrundlage: § 6

Abs. 6 i.Vm. § 6a Abs. 2 BauGB)

HINWEIS 1:

Die Darstellung von Konzentrationsflächen an anderer Stelle in diesem Flächennutzungsplan steht dem Repowering der

Windkraftanlage mit den Koordinaten Rechtswert 484897,007 Hochwert 5834141,555  (östlich Klein Lessen) nicht entgegen,

wenn rechtlich sichergestellt ist, dass die bestehende Anlage vollständig  zurückgebaut wird. Die Rechtswirkung des § 35 Abs. 3

Satz 3 BauGB (Ausschlusswirkung) soll hier abweichend von der Regel ausnahmsweise nicht gelten.

HINWEIS 2:

Der Errichtung von Windkraftanlagen im südlichen Teil des Prüfraums 12 gemäß zeichnerischer Darstellung in der Begründung

zur 1. Änderung/Ergänzung des Flächennutzungsplans steht die Darstellung von Konzentrationsflächen an anderer Stelle in

diesem Flächennutzungsplan nicht entgegen, wenn in der Gemeinde Kirchdorf  ein Windpark unmittelbar an den Prüfraum 12

angrenzend durch rechtswirksame Bauleitplanung eröffnet wird. Unter dieser Bedingung soll die Rechtswirkung des § 35 Abs. 3

Satz 3 BauGB (Ausschlusswirkung) hier abweichend von der Regel ausnahmsweise nicht gelten.
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